
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/6/27 99/07/0163
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2002

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §63 litb;

Rechtssatz

Die Eigentumsverhältnisse an den vom betro7enen Wasserbauvorhaben berührten Grund8ächen bedürfen einer

eindeutigen und unmissverständlichen Feststellung, bevor eine Entscheidung über die Einräumung von

Zwangsrechten getroffen werden kann (Hinweis E 9. November 1982, 82/07/0039).
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